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Promat®-Kleber K84

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs
und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
Handelsname/Bezeichnung:

Promat®-Kleber K84

Andere Bezeichnungen:
Dieses Sicherheitsdatenblatt gilt fir folgende Typen:
Promat®-Kleber K84
Promat®-Kleber K84/Schlauchbeutel
UFI:
E8YA-0048-900V-A6FA, WEYA-O0OH1-WOOU-NVMF

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und
Verwendungen, von denen abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/Gemischs:

Klebstoff.
Nur flr industrielle und gewerbliche Verwendung.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller/Lieferant:

Etex Building Performance GmbH
Geschaftsbereich Promat
Scheifenkamp 16

40878 Ratingen

GERMANY

Telefon: +49 2102 493-0

Telefax: +49 2102 493-111
Webseite: https://www.promat.de

E-Mail (fachkundige Person): mail@promat.de

1.4 Notrufnummer
‘24h: +49 (0) 551 19240

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Schwere Augenschadigung/-reizung H318: Verursacht schwere Expertenurteil

(Eye Dam. 1) Augenschaden.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen| Expertenurteil

(Skin Corr. 1) der Haut und schwere Augenschaden.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme:

o &

GHSO05
Atzwirkung

Signalwort: Gefahr
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Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Kaliumhydroxid

Gefahrenhinweise fiir Gesundheitsgefahren

H314 |Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.

Sicherheitshinweise - Pravention
P280 | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

Sicherheitshinweise - Reaktion
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifuhren.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort
ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell
vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.

P315 Sofort arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Sicherheitshinweise - Entsorgung
P501 | Inhalt/Behalter der Problemabfallentsorgung zufiihren.

2.3 Sonstige Gefahren
Keine Daten verflgbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische

Inhaltsstoffe:
Produktidentifikatoren |Stoffname Gehalt
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
CAS-Nr.: 1332-58-7 Aluminiumsilikathydrat 5-10
EG-Nr.: 310-194-1 Der Stoff ist als nicht gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung Gew-%
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP].
CAS-Nr.: 1310-58-3 Kaliumhydroxid <2
EG-Nr.: 215-181-3 Acute Tox. 4 (H302), Met. Corr. 1 (H290), Skin Corr. 1A (H314) Gew-%
REACH-Nr.: &> Gefahr
01-2119487136-33 Spez. Gehaltsgrenzwert (SCL)
Eye Irrit. 2; H319: 0,5% = C < 2%
Skin Irrit. 2; H315: 0,5% = C < 2%
Skin Corr. 1B; H314: 2% = C < 5%
Skin Corr. 1A; H314: C = 5%

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Angaben:
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn méglich, Betriebsanweisung oder
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglickten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte,
getrankte Kleidung sofort ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage
bringen und arztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Achtung Ersthelfer: Auf
Selbstschutz achten!

Nach Einatmen:
FUr Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

Bei Hautkontakt:
Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Hautreizung: Arztlichen Rat
einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Augenkontakt:
Bei Beriihrung mit den Augen griindlich mit Wasser abspiilen. Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen
Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
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Nach Verschlucken:
Mund ausspulen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdinnungseffekt). Sofort
arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Verursacht Haut- und Augenreizungen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel

Geeignete Loschmittel:
Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Das Produkt selbst brennt nicht. Keine besonderen BrandschutzmalBnahmen erforderlich.
Kann gegentber Metallen korrosiv sein. Bildung von: Wasserstoff (Hz). Explosionsgefahr!
Gefahrliche Verbrennungsprodukte:
Im Brandfall kbnnen entstehen: Gase/Dampfe, giftig

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemikalienschutzanzug tragen. Kontaminiertes
Léschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen
anzuwendende Verfahren

6.1.1 Nicht fir Notfalle geschultes Personal

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen:
FUr ausreichende Luftung sorgen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Besondere Rutschgefahr
durch auslaufendes/verschittetes Produkt. Personen in Sicherheit bringen.

Schutzausriistung:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Siehe unter Abschnitt 8.

6.1.2 Einsatzkrafte

Personliche Schutzausriistung:
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.

6.3 Methoden und Material fiir Rickhaltung und Reinigung

Fur Riickhaltung:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.

Fur Reinigung:
Wasser

6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7
Personliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBBnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaBRnahmen

Hinweise zum sicheren Umgang:
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Am Arbeitsplatz Augenspulflasche bereithalten. Kann
gegenuber Metallen korrosiv sein. Bildung von: Wasserstoff (Hz). Persdnliche Schutzausristung tragen
(siehe Abschnitt 8).

BrandschutzmaBnahmen:
Es sind keine besonderen Malnahmen erforderlich.

Umweltschutzmafinahmen:
Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande und Gesicht
grundlich waschen, ggf. duschen. Hautpflegeprodukte nach der Arbeit verwenden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von
Unvertraglichkeiten
Technische MaBnahmen und Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen, gut gelifteten Ort aufbewahren.
Zu vermeidende Bedingungen: Frost
Empfohlene Lagerungstemperatur: 5 - 25 °C
Anforderungen an Lagerraume und Behalter:
FuBbéden sollten undurchlassig, flissigkeitsresistent und leicht zu reinigen sein. Nur im Originalbehalter
aufbewahren/lagern.
Zusammenlagerungshinweise:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Saure

7.3 Spezifische Endanwendungen

Empfehlung:
Klebstoff.
Technisches Merkblatt beachten.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/
Personliche Schutzausristungen

8.1 Zu iberwachende Parameter

8.1.1 Arbeitsplatzgrenzwerte
Keine Daten verfugbar.

8.1.2 Biologische Grenzwerte
Keine Daten verflgbar.

8.1.3 DNEL-/PNEC-Werte

Stoffname DNEL Wert (@ DNEL Typ
®@ Expositionsweg
Kaliumhydroxid 1 mg/m3 @ DNEL Arbeitnehmer

CAS-Nr.: 1310-58-3
EG-Nr.: 215-181-3
Kaliumhydroxid 1 mg/m3 @ DNEL Verbraucher

CAS-Nr.: 1310-58-3 : - .
EG-Nr.: 215-181-3 @ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte

@ Langzeit - Inhalation, systemische Effekte
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8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Technische MaBnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem
Einsatz personlicher Schutzausristungen. Den betroffenen Bereich bellften. Technische Belilftung des
Arbeitsplatzes

8.2.2 Personliche Schutzausristung

Augen-/Gesichtsschutz:
Gestellbrille mit Seitenschutz (EN 166).
Hautschutz:
Geprlfte Schutzhandschuhe sind zu tragen (EN ISO 374).
Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)
Dicke des Handschuhmaterials: = 0,4 mm
Durchbruchszeit:: = 480 min
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausfiihrung in Abhangigkeit von Gefahrstoffkonzentration
und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen. Die genaue Durchbruchzeit ist beim
Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten. Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit
Uberprifen. Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und gut
durchliftet aufbewahren.
Atemschutz:
Normalerweise kein persoénlicher Atemschutz notwendig. Fur ausreichende Luftung sorgen.
Wenn technische Absaug- oder LiftungsmaBnahmen nicht méglich oder unzureichend sind, muss
Atemschutz getragen werden. Filtergerat (Vollmaske oder Mundstickgarnitur) mit Filter: A1P2
Sonstige SchutzmaBnahmen:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition
Keine Daten verflgbar.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig, pastos Farbe: grau/beige
Geruch: fast geruchlos

Sicherheitsrelevante Basisdaten

Parameter Wert bei @ Methode
@ Bemerkung

pH-Wert = 12 20 °C
Schmelzpunkt nicht bestimmt
Gefrierpunkt nicht bestimmt
Siedebeginn und Siedebereich > 100 °C
Zersetzungstemperatur nicht bestimmt
Flammpunkt nicht anwendbar
Verdampfungsgeschwindigkeit nicht bestimmt
Zindtemperatur nicht anwendbar

Obere/untere Entziindbarkeits- oder |nicht anwendbar
Explosionsgrenzen

Dampfdruck 20 hPa 20 °C ® Wasserglas
Dampfdichte nicht bestimmt

Dichte = 1,7 g/mL 20 °C

Relative Dichte nicht bestimmt

Schuttdichte nicht bestimmt
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Parameter Wert bei @ Methode
@ Bemerkung

Wasserloslichkeit Nicht mischbar

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/- nicht bestimmt
Wasser, log P (o/w)

Viskositat, dynamisch 25.000 - 30.000 20 °C
mPa* s
Viskositat, kinematisch nicht bestimmt

9.2 Sonstige Angaben
Keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat
Das Produkt selbst brennt nicht. Das Produkt ist: alkalisch

10.2 Chemische Stabilitat
Das Produkt ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen
chemisch stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Bei bestimmungsgemaler Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.
Exotherme Reaktion mit: Oxidationsmittel, Sauren. Kann gegentber Metallen korrosiv sein. Bildung von:
Wasserstoff. Explosionsgefahr!

10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Frost.

10.5 Unvertragliche Materialien
Metalle (einschlieBlich Legierungen), Oxidationsmittel, Sauren

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte
Es sind keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
Im Brandfall kbnnen entstehen: Gase/Dampfe, giftig

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Kaliumhydroxid CAS-Nr.: 1310-58-3 EG-Nr.: 215-181-3
LD5g oral: 333 mg/kg (Ratte) oral

Akute orale Toxizitat:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute dermale Toxizitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Akute inhalative Toxizitat:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Atz-/Reizwirkung auf die Haut:

Verursacht schwere Veratzungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung:

Verursacht schwere Augenschaden.
Sensibilisierung von Atemwegen oder Haut:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Keimzellmutagenitat:

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Karzinogenitat:

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Reproduktionstoxizitat:

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
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Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT) bei einmaliger Exposition:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (STOT) bei wiederholter Exposition:
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Aspirationsgefahr:
Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

11.2 Angaben iber sonstige Gefahren

Endokrinschadliche Eigenschaften:
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegeniber dem Menschen endokrine Eigenschaften aufweist, da
kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Aquatische Toxizitat:
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
Allgemeine Hinweise:
pH-Wert > 9: Kann fur Wasserorganismen schadlich sein, mit langfristiger Wirkung.

Verhalten in Klaranlagen:
Das Produkt ist eine Lauge. Vor Einleitung eines Abwassers in die Klaranlage ist in der Regel eine
Neutralisation erforderlich. Bei sachgemaRer Einleitung geringer Gehalten in adaptierte biologische
Klaranlagen sind Stérungen der Abbauaktivitat von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Zusatzliche Angaben:
Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen nicht
anwendbar.

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Akkumulation / Bewertung:
Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

12.4 Mobilitat im Boden
Keine Daten verflgbar.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erftllen nicht die PBT/vPvB-Kriterien gemals REACH, Anhang XIII.

12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften
Dieses Produkt enthalt keinen Stoff, der gegentber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften
aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfullt.

12.7 Andere schadliche Wirkungen
Keine Daten verflgbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
13.1.1 Entsorgung des Produkts/der Verpackung

Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gemaR EAK
Abfallschliissel Produkt
08 04 15 * |wassrige flissige Abfalle, die Klebstoffe oder Dichtmassen mit organischen Lésemitteln oder anderen
gefahrlichen Stoffen enthalten
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Bemerkung:
Ausgehartetes Material:
Kann nach Prufung als nicht gefahrlicher Abfall entsorgt werden.
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Abfallschliissel Verpackung
1501 10 * |Verpackungen, die Rickstande gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch gefahrliche Stoffe verunreinigt
sind
*: Die Entsorgung ist nachweispflichtig.
Bemerkung:
Verpackung und ausgehartetes Material:
Kann nach Prifung als nicht gefahrlicher Abfall entsorgt werden.

Abfallbehandlungslésungen

Sachgerechte Entsorgung / Produkt:
Entsorgung gemaR den behdérdlichen Vorschriften. Wegen einer Abfallentsorgung den zustandigen
zugelassenen Entsorger ansprechen.

Sachgerechte Entsorgung / Verpackung:
Vollstandig entleerte Verpackungen kénnen einer Verwertung zugefuhrt werden.

Andere Entsorgungsempfehlungen:
Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend dem europaischen
Abfallkatalog (EAK) durchzufiihren. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. In
geeigneten, geschlossenen Behaltern sammeln und zur Entsorgung bringen. Abfalle zur Beseitigung sind
einzustufen und zu kennzeichnen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport Binnenschiffstransport Seeschiffstransport Lufttransport
(ADR/RID) (ADN) (IMDG) (ICAO-TI-/IATA-DGR)
14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

UN 0000 [ uN 0000 [ uN 0000 [ uN 0000

14.2 OrdnungsgemalBe UN-Versandbezeichnung

Nicht eingeschrankt | Nicht eingeschrankt | Not restricted | Not restricted

14.3 Transportgefahrenklassen

Keine Daten verflgbar. | Keine Daten verflgbar. | Keine Daten verflgbar. | Keine Daten verflgbar.

14.4 Verpackungsgruppe
I [- I
14.5 Umweltgefahren

Nein | Nein | Nein | Nein
14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fur den Verwender
Keine Daten verflgbar. | Keine Daten verflgbar. | Keine Daten verflgbar. | Keine Daten verflgbar.

14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaB IMO-Instrumenten
nicht relevant

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

15.1.1 EU-Vorschriften

Zulassungen:
Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff.

Verwendungsbeschrankungen:
Verwendungsbeschrankung gemals REACH Anhang XVII Nr.: 3(b)

Sonstige EU-Vorschriften:
Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefahrdung
durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit beachten. Beschaftigungsbeschrankungen nach dem
Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.

VOC-Gehalt: nicht anwendbar

Das Produkt enthalt keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) = 0,1 %.
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15.1.2 Nationale Vorschriften
N [DE] Nationale Vorschriften
Lagerklasse gemaBl TRGS 510 (LGK)
LGK 8B - Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
1 - schwach wassergefahrdend

Bemerkung:
Selbsteinstufung gemaRk AwSV.
Wassergefahrdungsklasse (WGK)
TRGS 510 - Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behaltern
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)
DGUV Regel 112-190 (BGR 190): "Benutzung von Atemschutzgeraten"
DGUV Regel 112-192 (BGR 192): "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz"
DGUV Regel 112-195 (BGR 195): "Einsatz von Schutzhandschuhen"
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), Merkblatter:
A 008 - Persdnliche Schutzausristungen / A 008-1 - Chemikalienschutzhandschuhe
A 023 - Hand- und Hautschutz
M 050 - Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
M 053 - ArbeitsschutzmalBnahmen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen
M 062 - Lagerung von Gefahrstoffen

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Daten verfligbar.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

16.1 Anderungshinweise
Anderungen mit Version 3.4:
Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben
Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung
Allgemeine Uberarbeitung
Anderungen mit Version 3.5:
Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben
Abschnitt 15: Rechtsvorschriften
Allgemeine Uberarbeitung

16.2 Abkiirzungen und Akronyme
Siehe Ubersichtstabelle unter www.euphrac.eu

16.3 Wichtige Literaturangaben und Datenquellen
European Chemicals Agency (ECHA): https://www.echa.europa.eu
ECHA, C&L Inventory: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
ECHA, Registered substances: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
GESTIS, Information system on hazardous substances: https://www.gestis.dguv.de/search
GESTIS, International Limit Values: https://limitvalue.ifa.dguv.de
Horath Gefahrliche Stoffe und Gemische, 8. Auflage, Dr. Angela Schulz
Sicherheitsdatenblatter der Hersteller

16.4 Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaRi
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenklassen und Gefahren- |Gefahrenhinweise Einstufungsverfahren
kategorien

Schwere Augenschadigung/-reizung H318: Verursacht schwere Expertenurteil

(Eye Dam. 1) Augenschaden.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut H314: Verursacht schwere Veratzungen| Expertenurteil

(Skin Corr. 1) der Haut und schwere Augenschaden.

16.5 Wortlaut der H- und EUH-Satze
Gefahrenhinweise

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
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Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

16.6 Schulungshinweise
Keine Daten verfligbar.

16.7 Zusatzliche Hinweise
Das vorliegende Sicherheitsdatenblatt beschreibt das Produkt im Hinblick auf zu treffende
Sicherheitserfordernisse. Die darin gemachten Angaben entsprechen unseren Kenntnissen und
Erfahrungen; sie stellen jedoch keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne § 443 BGB dar.

[de DE]

GeSi.de



	ABSCHNITT 1:  Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	ABSCHNITT 2:  Mögliche Gefahren
	ABSCHNITT 3:  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	ABSCHNITT 4:  Erste-Hilfe-Maßnahmen
	ABSCHNITT 5:  Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	ABSCHNITT 6:  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	ABSCHNITT 7:  Handhabung und Lagerung
	ABSCHNITT 8:  Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen
	ABSCHNITT 9:  Physikalische und chemische Eigenschaften
	ABSCHNITT 10:  Stabilität und Reaktivität
	ABSCHNITT 11:  Toxikologische Angaben
	ABSCHNITT 12:  Umweltbezogene Angaben
	ABSCHNITT 13:  Hinweise zur Entsorgung
	ABSCHNITT 14:  Angaben zum Transport
	ABSCHNITT 15:  Rechtsvorschriften
	ABSCHNITT 16:  Sonstige Angaben

